
  Zweckverband Bioabfallverwertung Schwanebeck (ZVS) 

Beschlussvorlage ZVS 

 

BV 7/24 
 

1. Zweckverbandsversammlung, 24. Oktober 2024 

 

 

TOP 9 

 

Gründung der Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH 

 

Beauftragung der/des Vorsitzenden der Zweckverbandsversammlung die erforderlichen Handlun-

gen und Rechtsgeschäfte zur Gründung der Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH zu veranlassen 

und vorzunehmen 

 

Es ist vorgesehen, die Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH für die Durchführung der Dienstleis-

tung Bioabfallverwertung zu gründen. Gesellschafter der Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH sol-

len der Zweckverband und die Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH werden. 

 

Es ist erforderlich von einem Notar den als Anlage beigefügten Gesellschaftsvertrag beurkunden zu 

lassen. Als Voraussetzung für die Aufnahme der neuen GmbH in das Handelsregister ist das Stammka-

pital durch den Zweckverband und die Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH zu leisten. 

 

Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH soll zum 1. Januar 2025 gegründet werden und mit Beginn 

des Geschäftsjahres 2025 ihren Geschäftsbetrieb aufnehmen. 

 

Die oder der Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung soll kurzfristig mit dem Geschäftsführer der 

Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH einen Notartermin vereinbaren und soll beauftragt und 

bevollmächtigt werden, alle erforderlichen Handlungen und Rechtsgeschäfte für die Gründung der Bi-

oabfallverwertung Schwanebeck GmbH vorzunehmen bzw. einzugehen. Die Stammeinlage ist jeweils 

anteilig von den Zweckverbandsmitgliedern und von der Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland 

mbH einzufordern und unverzüglich an den Zweckverband zu leisten. 

 

Die Zweckverbandsversammlung beschließt: 

1. Die oder der Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung wird beauftragt und bevollmäch-

tigt, alle erforderlichen Handlungen und Rechtsgeschäfte für die Gründung der Bioabfallver-

wertung Schwanebeck GmbH vorzunehmen bzw. einzugehen, sodass die Gesellschaft zum 

1. Januar 2025 gegründet werden und mit Beginn des Geschäftsjahres 2025 ihren Geschäfts-

führungsbetrieb aufnehmen kann. 

 

2. Die oder der Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung wird beauftragt, kurzfristig die 

Stammeinlage jeweils anteilig von den Zweckverbandsmitgliedern und der Abfallbehandlungs-

gesellschaft Havelland mbH einzufordern. 

 

3. Die Zweckverbandsmitglieder sichern dem Zweckverband zu, die eingeforderte anteilige 

Stammeinlage unverzüglich an den Zweckverband zu leisten. 
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4. Die oder der Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung wirkt darauf hin, dass der Ge-

schäftsführer der Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH die eingeforderte anteilige 

Stammeinlage unverzüglich leistet. 

 

 

 

 

______________________________ 

Vorsitzende/r 

 

Anlage 

Gesellschaftsvertrag der Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH    

  


